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RS OGH 1953/6/26 1Ob432/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1953

Norm

ABGB §276 Ie

ABGB §281 A

Rechtssatz

Ein Wiener Rechtsanwalt, der zum Abwesenheitskurator für eine Person unbekannten Aufenthaltes bestellt wurde,

deren einziges Vermögen in einem Liegenschaftsbesitz in Baden bei Wien besteht, kann sich nicht auf die große

Entfernung des Kuratelsvermögens von seinem Wohnsitz als Entschuldigungsgrund ausreden.
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